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 ↓ Beratungsfolge Sitzungstermin TOP 

Verwaltungsausschuss der Gemeinde Spiekeroog 28.05.2019  

Rat der Gemeinde Spiekeroog 06.06.2019  

 
 
 
Betreff:  

Zulassung eines neuen E-Fahrzeuges 
Sachverhalt: 
 
Ein Betrieb beantragt ganzjährig eine E-Karre. 
 
Art des Gewerbes:  
-Gepäckservice 
-Getränkelieferservice 
-Reinigungsservice 
-Wäscheservice 
-Hausmeisterservice 
 
Im Antrag angegebene Gründe: 
Aufgrund des breiten Serviceangebotes mit sichergestelltem Gepäcktransport, Angebot 
eines Getränkelieferservices, sowie Hausmeister- Reinigungs- und Wäschedienst sind die 
Fahrten nicht wirtschaftlich und mit einer ausreichenden Flexibilität durch den ansässigen 
Spediteur zu betreiben.  
 
Der Gepäcktransport ist ab dem 01.01.2020 nicht mehr sichergestellt, sodass für 
Urlaubsgäste dieser Service angeboten werden soll / muss. 
 
Dieser Umfang des Serviceangebotes kann nicht mit einem Lastenrad bewältigt werden, 
weiterhin können gerade Wäsche und Koffer bei Schlechtwetter nicht ungeschützt 
transportiert werden. 
 
Auch die Ladekapazität für den angebotenen Getränkeservice ist nicht vorhanden. 
 
Da der ortsansässige Spediteur zum 01.01.2020 den Gepäcktransport einstellt und es 
derzeit hierfür keinen Nachfolger gibt, kann ein E-Fahrzeug für den Transport der schweren 
Koffer nicht versagt werden. 
 
Gleichartige Betriebe haben für den Transport ebenfalls eine Ausnahmegenehmigung vom 
Allgemeinen Kraftfahrzeug-Verkehrsverbot (AKVV) nach § 46 (1) Nr. 11 StVO durch den 
Landkreis Wittmund erhalten. 
Im Rahmen des Gleichheitsgrundsatzes kann daher diesem Betrieb die ganzjährige Nutzung 
eines E-Fahrzeugs nicht versagt werden. 
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Über die Fahrten muss ein Fahrtennachweis geführt werden, welcher jährlich zur 
Abrechnung der Sondernutzungsgebühren bei der Gemeinde vorgelegt werden muss. 
 
Der Betrieb wurde darüber informiert, dass auf den Straßen der gesamten Insel eine 
Geschwindigkeitsbegrenzung von 15 km/h besteht. 
 
 
 
Beschlussvorschlag:  
Dem Antrag auf ganzjährige Zulassung einer E-Karre wird zugestimmt. 
 
 
 

 

Spiekeroog, den 16.05.2019 

 

 

 

(Brandt, Desiree) 

 Abstimmungsergebnis: 

Fachausschuss Ja: Nein: Enth.: 

VA Ja: Nein: Enth.: 

RAT 
Ja: Nein: Enth.: 

 

Anlagenverzeichnis: 

 
Nicht öffentlich - E-Fahrzeug 
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